
«sM zu gewärtigen, unter dem Rechtsnachtheil, daß widrigenfalls solche einseitig vorgt-
«ommen und ferner W. R. verfügt werden solle. Wannfried den zten May r8c»H.

L. H. R. Stadtgericht. C. w. Hattenbach.
In Ödem I. H. Bürhenne, Stadtschreiber daselbst.

«) Es ist Johann Melchior Fischer von hier vor langen Jahren in die Fremde gegangen, und
ausweislich einer vom Senat in Hamburg unterm 2-ten September 1802 ausgestellten Lt-

scheinigung daselbst am 2ten November 1797 verstorben. Da nun dessen sich hier gemelde
ten Erben um Verabfolgung dessen lub cura stehenden in izo Rthlr. bestehenden Vermögens gt-
ziemend nachgesucht haben, man aber zu wissen nöthig findet, ob der Erblasser Leibes - Erben
hinterlassen oder sonst noch jemand an der- Erbschaft rechtliche Ansprüche zu machen hab;
als werden die etwaigen Hinterbliebenen Lcibes-Erben des gedachten Joh. Melchior Fisch«,
oder diejenigen, welche an dessen Nachlassenschaft aus Erbschafts-Recht oder andern rechte
licken Gründen Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit edictaliter und peremtorit
dergestalt vorgeladen, daß sie 2 cíalo binnen \ Jahr und längstens in dem auf den 3iten
Jul. d. I. anberahmten Termin vor Fürstl. Stadtgericht dahier erscheinen, und ihre Ansprü
che rechtlich begründen, als widrigenfalls zu gewärtigen, daß sie alsdann nicht weiter gehört,
sondern-M Verlassenschaft den sich gemeldeten Erben nach vorgängig er Legitimation ohnr
Caution verabfolgt werden soll. Wannfried den 28ten April i8oó.

5 . H. R. Stadtgericht daselbst.

&lt;t. U\ Hattenbach. In fidem 3. H. Bürhenne, Stadtschreiber.
4) Nachbenahmte, gegen die gnädigst erlassene Landrsordnungen ausgetretene junge Ma«tv

schaft r

v) aus dem Amt Naumburg: Dav. Schröder, Joh. Hehler, Joh. Jos. Grenzt-
hach, WUh. Werdler, und Herm. A. Dux, aus Naumburg; Joh. Weishaupt, von Al,
tcndorff; und Friedrich Brandenftein, von Altenstätten;

d) aus dem Sammtgerichte zu Barchfeld: Peter Knauf, Johannes Noback, Johann
Adam Neback, Valentin Leyh, Heinrich Büchner, Johann Adam Schmidt, Valentin Röm,
hrld, Conrad Klinzing, Valentin Schmidt Balthasar;
werden von Amrsrreger. dergestalt öffentlich citirt, baß sie sich binnen Jahresfrist, unbrch,
vor zurückgelegtem 26ten Jahre ihres Alters, wiederum einstellen, oder gegenfalls zu gewär»
tigen haben sollen, baß mit ihrem Vermögen der Verordnung vom i-ten April iLoz. ¿0
mär verfahren wrrp^.. . . .

Vorladungen der Gläubiger.
1) Nachdem die in dem heutigen Termine nicht erschienenen Christlichen Gläubiger des Gerharb

Kayser und dessen Ehefrau Catharina geb. Hucke von Großenenglis präcludirt worden sind,
wegen des aber statt habenden jüdischen Festes zur Vernehmung der jüdischen Gläubiger ein
anderer und letzter Termin auf Donnerstag den 22ten May anberaumt stehet; so wird solches
hiermit öffentlich mit Beziehung auf die Vorladung sub Nr. 17 pag. 363 des raten Stücks

' dieser Zeitung bekannt gemacht, und sollen hiernächst dir alsdann Vormittags von y bis
12 Uhr im Rathhause sich nicht meldenden Juden weiter nicht gehört werden. Borcken m
loten April 1806.

‘ Burfürftl. Hess. Iustitz-Amt daselbst. Strnbe. In ñdem Rabe.

-) Da der hiesige Zollbereuter Valentin Trieschmann vor kurzem, und einige Tage darauf
auch dessen Ehefrau geb. Krey, verstorben; so werden deren sämmtliche Creditoren zu dem

 1! (ms Dienstag den aoten May d. I. bestimmten Termin bey Strafe der Präclusion hierdurch
öffentlich vorgeladen. Neukirchen am 2Zten April 1806.

* Burfürstl. Hess. Stadtgericht daselbst. Wangemann.
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